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Geltungsbereich der 1. Änderung und Ergänzung des

Bebauungsplanes Nr. 15 "Wohnen Andreassteig",

Stadt Bützow
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STADT BÜTZOW  -  1. ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 15 "WOHNEN ANDREASSTEIG"
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PLANVERFASSER
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vertreten durch Bürgermeister Christian Grüschow

Am Markt 1

18246 Bützow

MASSSTAB DATUM BEARBEITUNG

1: 500 03.12.2024 Schlenz

PLANBEZEICHNUNG PLANNUMMER

Vorentwurf 1.0

PROJEKTNAME

Stadt Bützow

1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 15 "Wohnen Andreassteig"

STADT BÜTZOW

ÜBERSICHTSPLAN  M 1:10.000

PLANZEICHNUNG  (TEIL A)

PLANZEICHENERKLÄRUNG  (TEIL A)

PRÄAMBEL

KATASTERMÄSSIGER BESTAND

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  (TEIL B)

VERFAHRENSVERMERKE

Als Plangrundlage wird der Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros Manthey & Schmidt,

Rostock,  gemessen vom 02.11.2022, verwendet. Ihr liegt die automatisierte Liegenschaftskarte

des Kataster- und Vermessungsamts, Landkreis Vorpommern-Rügen (Dienststelle Stralsund)

zu Grunde.

Lagebezug: ETRS89 (UTM33)

Höhenbezug: DHHN2016 (Angaben in Meter über NHN)

Die Satzung der Stadt Bützow über die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr.

15 "Wohnen Andreassteig", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen

Festsetzungen (TEIL B) und den örtlichen Bauvorschriften, wird aufgestellt auf Grundlage des

Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017

(BGBl. l S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl.

2023 l Nr. 394) geändert worden ist, der Verordnung über die bauliche Nutzung der

Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023

(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, der Verordnung über die Ausarbeitung der

Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch

Artikel 3  des Gesetzes vom  14. Juni 2021 (BGBl. I S.1802) geändert worden ist und i.V.m. der

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. April 2024

(GVOBl. M-V S. 110).

1. Art der baulichen Nutzung          § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1 Allgemeine Wohngebiete § 4 BauNVO

In den allgemeinen Wohngebieten sind zulässig:

- Wohngebäude,

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie

nicht störenden Handwerksbetriebe,

-  Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise können zugelassen werden:

- Anlagen für kulturelle Zwecke,

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- nur in den Baugebieten WA1, WA2 und WA3 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe.

Nicht zulässig sind (§ 1 Abs. 5, 6 BauNVO):

- Anlagen für kirchliche Zwecke,

- Anlagen für Verwaltungen,

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

1.2 Nebenanlagen § 14 BauNVO

Nebenanlage im Sinne von § 14 BauNVO, welche Gebäude darstellen oder einen umbauten

Raum herstellen, sind nur im Bereich der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Stellplätze mit ihrer Zufahrten sind ausschließlich auf den zu diesem Zweck festgesetzten

Flächen (GGa) zulässig.

Müll- und Wertstoffsammelbehälter zur Entsorgung der Nutzungseinheiten sind ausschließlich in

geschlossenen Räumen in den zu diesem Zweck festgesetzten Bereichen (M+F) zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung          § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

2.1 Höhe baulicher Anlagen § 18 BauNVO

Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen ist NHN.

In den allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA5 ist eine Überschreitung der festgesetzten

Oberkante baulicher Anlagen lediglich für den mit GGa gekennzeichneten Bereich

a) um 0,5 m bei einer Dachnutzung für unüberdachten Stellplätze, oder

b) um 3,50 m bei einer Dachnutzung für sportliche Zwecke

zulässig.

Die baulichen Anlagen, die zur Überschreitung der festgesetzten Oberkante führen

(Sicherheitsabsperrung), sind blickdurchlässig auszuführen, z.B. als Geländer, Maschendraht,

Glas oder ähnlich.

2.2 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche § 19 BauNVO

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO

bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden. Weitere Überschreitungen

sind unzulässig (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO).

2.3 Bauweise § 22 BauNVO

Die Bebauung kann gegenüber den zur Planstraße hin orientierten Baulinien um bis zu 2 m

zurückbleiben.

2.4 Überbaubare Grundstücksfläche § 23 BauNVO

Das Vor- und Zurücktreten von Gebäudeteilen an einer Baulinie in geringfügigem Ausmaß kann

zugelassen werden (§ 23 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 BauNVO).

Ein Zurückspringen von der Baulinine um maximal 2 m ist nur auf einer Breite von weniger als

50% des zur Planstraße gerichteten Fassadenabschnitts zulässig (§ 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO).

Im allgemeinen Wohngebiet WA4 ist eine von den Baulinien in zweiter Reihe rückwertige

Bebauung mit einer Grundfläche von maximal 10 m x 10 m in Form von Einzelhäusern mit

maximal 2 Vollgeschossen zulässig (§ 23 Abs.2 Satz 3 BauNVO).

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  § 86 LBauO MV

1. Sämtliche Gebäude und Nebengebäude sind mit einem Flachdach herzustellen. Dessen

Neigung darf 10° nicht übersteigen.

2. Das oberste Vollgeschoss ist als Staffelgeschoss auszuführen. Dabei darf die Grundfläche

des Staffelgeschosses maximal 2/3 des darunter liegenden Vollgeschosses überdecken.

3. Die Dachflächen, welche nicht als Dachterrassen oder zu sonstigen Zwecken gebraucht

werden, sind als extensives Gründach herzustellen. Der Gründachanteil hat dabei mindestens

2/3 der gesamten Dachfläche zu betragen.

4. Zwischen Straßenbegrenzungslinie und der zugewandten Baulinie bzw. Baugrenze sind

Einfriedungen nur als Hecke heimischer Arten bis zu einer Höhe von maximal 0,9 m zulässig.

5. Die nicht bebauten, privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen.

6. Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung bis zu einer Größe von 3 m² an einer

Gebäudeseite zulässig, die einer öffentlichen Verkehrsfläche zugewandt ist. Werbeanlagen sind

an den Gebäuden, einschließlich Nebengebäuden, selbst anzubringen, von den Gebäuden

gelöste Werbestehlen sind nicht zulässig. Die Gestaltung von Werbeanlagen und von

Warenautomaten mit Tagesleucht- und Reflexfarbe sowie Wechselschaltungen von

Leuchtreklame und Lauflichtern sind unzulässig. Werbung mit beweglicher Beleuchtung,

insbesondere LED-Beleuchtung, ist unzulässig.

Ordnungswidrigkeit nach § 84 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO

M-V)

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen einen oder mehrere Punkte der

oben genannten örtlichen Bauvorschriften nach § 86 LBauO M-V verstößt.

Die Ordnungswiedrigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 € geahndet werden.

3. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und b BauGB

3.1 Pflanzgebote         § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

P1: Einzelbaumpflanzung Planstraße

In der mit P1 gekennzeichneten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind 10

standortgerechte und kleinkronige Laubbäume (Bäume III. Ordnung) mit der Pflanzqualität 3 x

verpflanzt, StU 16-18 cm zu pflanzen. Die Bäume müssen mindestens einen Pflanzabstand von

8 m zueinander aufweisen und dürfen auf diese Weise maximal als Zweiergruppe gepflanzt

werden. Von einer Zweiergruppe (mit einem Pflanzabstand von 8 m untereinander) ist ein

Pflanzabstand von mindestens 15 m zum nächsten, gepflanzten Baum einzuhalten.

Für jeden Baum ist mindestens ein durchwurzelbarer Raum von 16 m² in 0,8 m Tiefe und 12 m²

unversiegelte Fläche als Baumscheibe zu gewährleisten. Die Mindestbreite der Pflanzstreifen

hat 2,5 m zu betragen und die Baumscheibe ist dauerhaft luft- und wasserdurchlässig

anzulegen, zu begrünen und gegen Verdichtung zu schützen. Bei der Pflanzung sind die Bäume

mit einer Baumverankerung (Dreibockanbindung) zu versehen. Die Pflanzungen sind einer

5-jährigen Entwicklungspflege, einschließlich Verwendung von Wassersäcken zur Sommerzeit

und in Trockenperioden sowie Instandsetzung der Schutzeinrichtung, zu unterziehen und

dauerhaft zu erhalten. In den ersten 10 Jahren sind 2-3 Erziehungsschnitte zur Gewährleistung

einer gleichmäßigen Kronenentwicklung vorzunehmen. Notwendige Schnittmaßnahmen zur

Herstellung des Lichtraumprofils sind zulässig. Abgängige Exemplare sind gleichwertig zu

ersetzen. Die Baumverankerung ist nach dem 5. Standjahr zu entfernen. Die Umsetzung der

Baumpflanzungen hat zu einem geeigneten Pflanzzeitpunkt im Frühjahr oder Herbst zu

erfolgen, welcher der vollständigen Herstellung der Planstraße folgt.

Zur Herstellung der Pflanzung ist die Verwendung von maximal 2 verschiedenen Baumarten

zulässig.

Es wird die Pflanzung von Bäumen der unverbindlichen Pflanzliste zu P1 empfohlen (siehe

unter Hinweise).

P2: Baumpflanzung östlicher Platz

In der mit P2 gekennzeichneten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind 4

standortgerechte und klein- oder mittelgroßkronige  Laubbäume (Bäume II. und III. Ordnung)

mit der Pflanzqualität 3 x verpflanzt, StU 16-18 cm zu pflanzen. Die Bäume müssen mindestens

einen Pflanzabstand von 6 m zueinander aufweisen. Die weiteren Vorgaben zur Pflanzung,

Herstellung und Pflege entsprechen den verbindlichen Vorgaben der Festsetzung P1 im

zweiten Absatz. Die Umsetzung der Baumpflanzungen hat zu einem geeigneten Pflanzzeitpunkt

im Frühjahr oder Herbst zu erfolgen, welcher der vollständigen Herstellung der mit P2

gekennzeichneten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung folgt.

Zur Herstellung der Pflanzung ist die Verwendung von maximal 2 verschiedenen Baumarten

zulässig.

Es wird die Pflanzung von Bäumen der unverbindlichen Pflanzliste zu P2 empfohlen (siehe

unter Hinweise).

Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m.

§§ 16, 18, 19, 20 BauNVO

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.

§§ 22, 23 BauNVO

Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung

und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

Sonstige Planzeichen

WA Allgemeine Wohngebiete § 4 BauNVO

Grundflächenzahl § 19 BauNVO

Geschossflächenzahl § 20 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß § 20 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse, als Mindest- und Höchstmaß § 20 BauNVO

Höhe baulicher Anlagen, Oberkante als Höchstmaß

in Meter über NHN

§ 18 BauNVO

Offene Bauweise § 22 Abs. 2 BauNVO

Abweichende Bauweise § 22 Abs. 4 BauNVO

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig § 22 Abs. 2 BauNVO

Baulinie § 23 Abs. 2 BauNVO

Baugrenze § 23 Abs. 3 BauNVO

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

Zweckbestimmung: Fußgängerbereich

Grünflächen privat / öffentlich

Zweckbestimmung: Siedlungsgrün

Zweckbestimmung: Verkehrsbegleitgrün

Zweckbestimmung: Spielplatz

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Wasserflächen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für

Bepflanzungen und für die erhaltung von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von

Gewässern

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,

Garagen, Gemeinschaftsanlagen und Zufahrten

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Zweckbestimmung: Gemeinschaftsgaragen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes (Änderungs- und Ergänzungsbereich)

§ 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung des Ergänzungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von

Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung

innerhalb eines Baugebiets

§1 Abs.4, §16 Abs.5 BauNVO

Planzeichen ohne Normcharakter

Bauliche Anlagen zum Abriss vorgesehen

Stadt Bützow

Gemarkung Bützow, Flur 14,

Flurstücke: 4/33 teilweise, 4/63, 4/65, 4/68,

4/69, 4/70, 4/71, 4/72, 4/73, 4/74, 4/75, 4/76,

4/77, 4/78, 4/79, 4/80, 4/81, 4/82, 4/83, 4/84,

4/85, 4/86, 4/87 und 4/88.

Baum zur Fällung vorgesehen

GRZ

GFZ

II

II-III

OK

o

a

ED

V

ö
Zweckbestimmung: öffentlich gewidmet

p / ö

SGr

VGr

GGa

Pflanzmaßnahme "Einzelbaumpflanzung Planstraße" (siehe textl. Festsetzungen)P1

Pflanzmaßnahme "Baumpflanzung östlicher Platz" (siehe textl. Festsetzungen)P2

Pflanzmaßnahme "Anpflanzen einer Hecke mit Bäumen am

SpielplatzSpielplatz"(siehe textl. Festsetzungen)

P3

Unverbindliche Pflanzliste zu P1

Acer campestre 'Elsrijk' Feld-Ahorn

Amelanchier arborea 'Robin Hill' Felsenbirne

Malus tschonoskii Woll-Apfel

Sorbus aria 'Magnifica' Echte Mehlbeere

Sorbus  x thuringiaca 'Fastigiata' Thüringische Säulen-Mehlbeere

Tilia cordata 'Rancho' Amerikanische Stadtlinde

Unverbindliche Pflanzliste zu P2

Acer campestre 'Elsrijk' Feld-Ahorn

Alnus x spaethii Purpurerle

Malus tschonoskii Woll-Apfel

Prunus padus 'Schloss Tiefurt' Traubenkirsche

Sorbus aria 'Magnifica' Echte Mehlbeere

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere

Tilia cordata 'Rancho' Amerikanische Stadtlinde

Exemplarisches Pflanzschema zu P4 und M1

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN - Fortsetzung  (TEIL B)

6. Der Entwurf der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 15 mit der

Begründung und den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom

................... bis zum .................... während der Dienst- und Öffnungszeiten nach § 3 Abs. 2

BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit Angaben dazu, welche Arten

umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen

während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht

abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können, durch Abdruck im

...................... am .......................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom ....................... zur Abgabe einer

Stellungnahme aufgefordert worden.

8. Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Bürger sowie

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ...................... geprüft.

9. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich der 1. Änderung und Ergänzung des

Bebauungsplans Nr. 15 am ............................... wird als richtig dargestellt bescheinigt.

Hinsichtlich der lagerrichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine

Prüfung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Liegenschaftskarte (ALKIS) im Maßstab

1:1000 vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

...............                         ...............

Ort, Datum           Siegel  ÖbVI

5. Die Stadtvertretung hat am ..................... den Entwurf der 1. Änderung und Ergänzung des

Bebauungsplans Nr. 15 mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durch Auslegung

der Planunterlagen in der Zeit vom ............. bis zum .................. durchgeführt worden. Die

ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung ist durch Abdruck im ................. am

....................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

nach § 4 Abs. 1 BauGB ist mit Schreiben vom ..................... erfolgt.

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretersitzung vom

................................... Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist

durch Abdruck im ............................ am .......................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Die Veröffentlichung im Internet ist auf der Homepage der Stadt Bützow erfolgt.

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB

und § 17  Landesplanungsgesetz beteiligt worden.

11. Die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 15, bestehend aus der

Planzeichnung, den Textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften wird hiermit

ausgefertigt.

...............                     ...............

Ort, Datum           Siegel       Bürgermeister

12. Der Beschluss über die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 15 sowie

die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen

werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Abdruck im ...................

am .............................. ortsüblich bekanntgemacht worden.  In der Bekanntmachung ist auf

die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln

der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) und weiter auf

Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 44 BauGB) hingewiesen

worden. Die Satzung ist mit Ablauf des ................................. in Kraft getreten.

...............                                ...............

Ort, Datum           Siegel        Bürgermeister

10. Die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 15, bestehend aus der

Planzeichnung und den Textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften, wurde am

............................ von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum

Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom .......................... gebilligt.

Fortsetzung zu Punkt 3.1:

P3: Anpflanzen einer Hecke mit Bäumen am Spielplatz

In der mit P3 gekennzeichneten Fläche ist eine 2 m breite, einreihige Hecke aus

standortgerechten und heimischen Straucharten der Planzliste 3 zu pflanzen. Innerhalb der

Hecke sind 2 Bäume aus der Pflanzliste 3, vorzugsweise auf dem südlichen und/oder

westlichen Heckenabschnitt (zum Zweck der Teilverschattung des Spielplatzes), zu pflanzen.

Für die Heckenpflanzung ist als Sortierung ein 2x verpflanzter, mehrtriebiger Strauch mit einer

Größe von 80-100 cm zu wählen. Zwischen den Strauchpflanzungen ist jeweils ein Abstand von

1,5 m zu einzuhalten. Die Bäume sind in der Pflanzqualität Pflanzqualität 3 x verpflanzt, StU

16-18 cm mit einem Abstand von mindestens 10 m zueinander zu pflanzen. Eine Auslassung in

der Heckenpflanzung von bis zu 4 m für den Zugang zum Spielplatz ist zulässig.

Die Strauchpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und abgängige Pflanzen sind bei mehr als

10% Gesamtausfall gleichwertig zu ersetzen. Abgängige Bäume sind gleichwertig zu ersetzen.

Es ist eine Entwicklungspflege von 5 Jahre zu sichern, welche eine bedarfsweise Bewässerung

und die Mahd von Gras- und Ruderalvegetation beinhaltet. Die Herstellung der Pflanzung hat im

Herbst oder Frühling zu erfolgen und ist im Zuge der Herstellung des Spielplatzes

vorzunehmen.

Verbindliche Pflanzliste 3

Sträucher und Bäume in Strauchform

Carpinus betulus Hainbuche

Hippophae rhamnoides Sanddorn

Prunus spinosa Schlehe

Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere

Ribes rubrum Rote Johannisbeere

Ribes uva-crispa Stachelbeere

Einzelbäume:

Quercus robur Stiel-Eiche

Ulmus laevis Flatter-Ulme

P4: Pflanzung von Siedlungshecken

In den mit P4 gekennzeichneten Flächen sind ein- bis mehrreihige Hecken durch Pflanzung von

standortgerechten und heimischen Sträuchern anzulegen. Die Hecken sind mit 1,5 m² großen

Pflanzfeldern anzulegen (siehe exemplarisches Pflanzschema zu P4 unter Hinweisen). Die

Anzahl zu pflanzender Reihen ist von der Größe der Pflanzfläche abhängig und an die

räumlichen Gegebenheiten anzupassen. Es ist mit einer neuen Pflanzreihe zu beginnen, sobald

eine Fläche von 1,5 m² bzw. ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen der letzten Pflanzung

und der angrenzenden Nutzung gewährleistet wird. Für die Heckenpflanzung ist als Sortierung

ein 2x verpflanzter, mehrtriebiger Strauch mit einer Größe von 80-100 cm zu wählen.

Die Strauchpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und abgängige Pflanzen sind bei mehr als

10% Gesamtausfall gleichwertig zu ersetzen. Die Pflanzungen sind zu angrenzenden

Freiflächen hin mit Schutzzäunen gegen Wildverbiss zu schützen. Es ist eine

Entwicklungspflege von 5 Jahre zu sichern, welche eine bedarfsweise Bewässerung und die

Mahd von Gras- und Ruderalvegetation beinhaltet. Bei gesicherter Kultur sind die

Schutzeinrichtungen frühestens nach 5 Jahren zu entfernen. Die Herstellung der Pflanzung hat

im Herbst oder Frühling zu erfolgen und ist im Zuge der Herstellung der jeweils angrenzenden

Nutzungen vorzunehmen.

P5: Pflanzung eines großkronigen Baumes

In der mit P5 gekennzeichneten Fläche ist ein heimischer Laubaum in der Pflanzqualität

Pflanzqualität 3 x verpflanzt, StU 16-18 cm zu pflanzen. Als Baumart ist eine Stiel-Eiche

(Quercus robur), Sommer-Linde (Tilia platyphyllos), Winter-Linde (Tilia cordata) oder ein

Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) auszuwählen. Bei der Pflanzung ist der Baum mit einer

Baumverankerung (Dreibockanbindung) zu versehen. Die Pflanzung ist einer 5-jährigen

Entwicklungspflege, einschließlich Verwendung eines Wassersacks zur Sommerzeit und in

Trockenperioden sowie Instandsetzung der Schutzeinrichtung, zu unterziehen und dauerhaft zu

erhalten. In den ersten 10 Jahren sind 2-3 Erziehungsschnitte zur Gewährleistung einer

gleichmäßigen Kronenentwicklung vorzunehmen. Die Baumverankerung ist nach dem 5.

Standjahr zu entfernen.  Die Umsetzung der Pflanzung hat zu einem geeigneten Pflanzzeitpunkt

im Frühjahr oder Herbst zu erfolgen, spätestens 2 Jahre nach Inkraftreten der 1. Änderung und

Ergänzung des B-Plans Nr. 15 der Stadt Bützow.

P6: Straßenbegleitende Pflanzung einer Baumreihe

An den mit P6 gekennzeichneten Pflanzstandorten sind insgesamt 9 Winter-Linden (Tilia

cordata) in der Pflanzqualität 3 x verpflanzt, StU 18-20 cm zu pflanzen. Der Pflanzstandort kann

um bis zu 2 m versetzt werden. Für jeden Baum ist mindestens ein durchwurzelbarer Raum von

16 m² in 0,8 m Tiefe und 12 m² unversiegelte Pflanzfläche zu gewährleisten. Die Mindestbreite

der Pflanzstreifen hat 2,50 m zu betragen und ist unversiegelt herzustellen. Bei der Pflanzung

sind die Bäume mit einer Baumverankerung (Dreibockanbindung) und mit einer

Schutzeinrichtung gegen Wildverbiss zu versehen. Die Pflanzungen sind einer 5-jährigen

Entwicklungspflege mit bedarfsweiser Wässerung sowie Instandsetzung der Schutzeinrichtung

zu unterziehen und dauerhaft zu erhalten. In den ersten 10 Jahren sind 2-3 Erziehungsschnitte

zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Kronenentwicklung vorzunehmen. Abgängige

Baumpflanzungen sind gleichwertig durch standortgerechte und heimische Bäume zu ersetzen.

Die Baumverankerung und die Schutzeinrichtung gegen Wildverbiss sind nach dem 5.

Standjahr zu entfernen. Die Umsetzung der Baumpflanzungen zu einem geeigneten

Pflanzzeitpunkt nach Herstellung der festgesetzten Erschließungsstrukturen, jedoch spätestens

5 Jahre nach Inkrafttreten des B-Planes, herzustellen.

3.2 Pflanzerhaltungsgebote         § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

E1: Erhalt des Feuchtgebüsches

Das mit E1 gekennzeichnete Gehölzbiotop ist dauerhaft zu erhalten. Bei Abgängigkeit von mehr

als 50 % der Fläche des Gehölzbiotops ist eine Nachpflanzung mit Straucharten der Pflanzliste

zur Maßnahme M1 vorzunehmen.

3.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

        § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

M1: Strauchpflanzung am Siedlungsrand

In der mit M1 gekennzeichneten Fläche ist ein mehrreihiges Gehölz aus einer ein- bis maximal

achtreihigen Strauchpflanzung mit standortgerechten und heimischen Arten vorzunehmen. Es

gelten die verbindlichen Vorgaben zur Herstellung und Pflege der Festsetzung P4. Zur

Herstellung der Pflanzung sind die Straucharten der Pflanzliste zu M1 zu verwenden. Die

Anzahl zu pflanzender Reihen ist von der Größe der Pflanzfläche abhängig und an die

räumlichen Gegebenheiten anzupassen. Es ist mit einer neuen Pflanzreihe zu beginnen, sobald

eine Fläche von 1,5 m² bzw. ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen der letzten Pflanzung

und der angrenzenden Nutzung gewährleistet wird (siehe exemplarisches Pflanzschema zu P4

und M1 unter Hinweisen). Die Beseitigung nichtheimischer Strauch- und Baumarten auf der

Maßnahmenfläche (hier: Pappelaufwuchs) vor Pflanzung der Sträucher ist zulässig. Die

Umsetzung der Pflanzung hat zu einem geeigneten Pflanzzeitpunkt im Frühjahr oder Herbst zu

erfolgen, spätestens 2 Jahre nach Inkraftreten der 1. Änderung und Ergänzung des B-Plans Nr.

15 der Stadt Bützow.

Verbindliche Pflanzliste zu M1:

Euonymus europaeus Europäisches Pfaffenhütchen

Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn

Salix aurita Ohr-Weide

Salix cinerea Grau-Weide

Salix triandra Mandel-Weide

Salix viminalis Korb-Weide

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

M2: Pflege der Feuchtwiesen

Die mit M2 gekennzeichneten Flächen sind einmal im Jahr durch eine Mahd zu pflegen und das

Mähgut ist abzutransportieren. Eine Mahd ist im Jahr erst ab 01. Juli zulässig.

M3: Anlage einer großflächigen Dachbegrünung

Im Plangebiet sind in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten WA 1-7 jeweils auf 2/3 der

Dachflächen extensive Dachbegrünungen zu errichten. Die Mächtigkeit der Substratschicht hat

mindestens 10 cm zu betragen. Die extensive Dachbegrünung ist mit einer

Sedum-Kräutermischung herzustellen. Dachbegrünungen unter Photovoltaikmodulen sind

statthaft, dabei sind schattenverträgliche Grünmischungen zur Herstellung der

Dachbegrünungen auszuwählen.

Unverbindliche Pflanzliste zu P4

Corylus avellana (Ca) Haselnuss

Crategus monogyna (Cm) Eingriffliger Weißdorn

Cornus sanguinea (Cs) Roter Hartriegel

Lonicera xylosetum (Lx) Rote Heckenkirsche

Malus sylvestris (Ms) Holz-Apfel (Strauchform)

Pyrus pyraster (Pp) Wild-Birne (Strauchform)

Prunus spinosa (Ps) Schlehe

Rosa canina (Rc) Hundsrose

Salix cinerea (Sc) Grau-Weide

HINWEISE

Pflanzmaßnahme "Straßenbegleitende Pflanzung einer Baumreihe" (siehe textl. Festsetz.)P6

Pflanzmaßnahme "Pflanzung eines großkronigen Baumes"(siehe textl. Festsetzungen)P5

Erhaltungsmaßnahme "Erhalt des Feuchtgebüsches" (siehe textl. Festsetzungen)E1

Naturschutzmaßnahme "Strauchpflanzung am Siedlungsrand" (siehe textl.

Festsetzungen)

M1

Naturschutzmaßnahme "Pflege der Feuchtwiesen" (siehe textl. Festsetzungen)M2

Umgrenzung von Schutzgebieten und -objekten

i.S.d.Naturschutzrechts, hier: gesetzlich geschützte

Biotop

Nasswiese eutropher Moor- und Sumpfstandorte

Feuchtgebüsch eutropher Moor- und Sumpfstandorte

§ 9 Abs. 6 BauGB i.V.m.

§ 20 NatSchAG M-V

B

Nachrichtliche Übernahmen

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN  § 9 Abs. 6 BauGB

§ 20 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) - gesetzlich geschützte Biotope und

Geotope

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen

Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen von Biotopen

i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 NatSchAG M-V oder von Geotopen i.S.d. § 20 Abs. 2 Nr. 1 bis 4

NatSchAG M-V führen können, sind unzulässig. Gemäß § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V kann die

untere Naturschutzbehörde im Einzelfall auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn die

Beeinträchtigungen der Biotope und/oder Geotope ausgeglichen werden können oder die

Maßnahmen aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig sind.

§§ 18,19 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) - gesetzlich geschützte Bäume

Die Beseitigung von Bäumen, die entsprechend §§ 18, 19 NatSchAG M-V geschützt sind, sowie

alle Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung

führen können, sind verboten. Bei geplanten Eingriffen in den gesetzlich geschützten

Baumbestand ist als eine behördliche Genehmigung beim Landkreis Rostock, unter Angaben

von Gründen sowie Aussagen zur Ausgleichspflanzung zu beantragen. Der Ersatz richtet sich

nach Baumschutzkompensationserlass (2007).

BAUMLISTE

Baum zur Fällung vorgesehen (Standorte vom Verfasser

ergänzt)

Baumnummern, siehe Baumliste (hier z.B. Nr. 50)
50
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3.4 Maßnahmen im Sinne des Artenschutzes         § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

AF1: Aufstellen einer Amphibienleiteinrichtung

Während der Bauphase ist unter fachkundiger Anleitung und vor Beginn jedweder Baugtätigkeit

eine Amphibienleiteinrichtung in einem 1 m Abstand zu den im B-Plan Nr. 15 festgesetzten

Nutzungen und Pflanzflächen vor Beginn der Bauphase unter fachkundiger Anleitung zu

installieren und erst nach vollständigem Abschluss der Bauphase wieder abzubauen. Die Höhe

der Amphibienleiteinrichtung hat mindesten 60 cm zu betragen und einen Übersteigschutz

aufzuweisen. Ein Vorschlag zur Lage der Amphibienleiteinrichtung ist dem zur 1. Änderung und

Ergänzung des B-Plans Nr. 15 der Stadt Bützow erstellten Artenschutzfachbeitrag zu

entnehmen (Abbildung 8) statthaft.
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Zweckbestimmung: Fußweg

6,50m

4,00m 2,00m 0,25m0,25m

Mischverkehrsfläche

Pkw, Fahrrad,

Fußgänger

Bäume, Begrünung,

Lade-/Kurzparkbereiche,

Grundstückszuwegungen

Straßenquerschnitt   M 1:100   (siehe Hinweise)

Planstraße Schnitt A-A

Straßenschnitt

A A

Zuf GGA
Zweckbestimmung: Zufahrt zu Gemeinschaftsgaragen

Zweckbestimmung: Einfahrt / Ausfahrt

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN - Fortsetzung  (TEIL B)

Fortsetzung zu 3.4 Maßnahmen im Sinne des Artenschutzes

AF2: Schutz vor Kleintierfallen - Amphibienschutz

In den neuhergestellten Erschließungsstrukturen sind typische Kleintierfallen wie Gullys oder

Kabelschächte mit Ausstiegshilfen zu versehen, die ein Hinausklettern ermöglichen. Sofern

keine Ausstiegshilfen angebracht werden, sind die Strukturen so zu verschließen, dass ein

Hinausklettern effektiv verhindert wird. Hierzu sind engmaschige Siebeinsätze oder Gitterroste

mit möglichst schmalen Schlitzen (Breite max. 1,7 cm) oder Kastenrinnen (Schlitzbreite max. 5

mm) zu verwenden. Als mögliche Ausstiegshilfen sind entsprechend präparierte

Drainagematten, Lochblechschienen, Ausstiegsrohre oder spezielle Ausstiegssysteme, z.B.

Sytec Terramat oder vergleichbar, zu verwenden.

AF3: Bauzeitenbeschränkung - Entfernung von Gehölzen und flächige Beräumung von

Freiflächen

Die Beseitigung von Gehölzen und die Baufeldfreimachung sind ausschließlich außerhalb des

Zeitraumes vom 01. Februar bis 15. September eines jeden Jahres zulässig. Sollten die

Beräumungsmaßnahmen in die Brutzeit hineinreichen, ist durch Vergrämungsmaßnahmen

sicherzustellen, dass keine Brutplätze im Baubereich besetzt sind. Eine Ausnahme

vorstehender Bauzeitenbeschränkung ist nur nach erfolgter Begutachtung der Gehölze zum

Ausschluss von Brutgeschehen durch einen anerkannten Fachgutachter und vorheriger

Zustimmung der zuständigen Fach- und Aufsichtsbehörde statthaft.

AF4:  CEF-Maßnahme Ersatzquartiere für die Blaumeise

Vor Umsetzung der im B-Plan Nr. 15 angezeigten Baumfällungen sind 3 Nisthöhlen der Firma

Schwegler (Model 1B, 2M, 2GR) oder vergleichbar im Plangebiet unter fachkundiger Anleitung

an geeignete Bäume innerhalb des Plangebietes oder im näheren Planungsumfeld (bis zu 100

m) in mindestens 3 m Höhe anzubringen. Die Anbringen und die Herstellung der Nisthöhlen

sind der zuständigen unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock anzuzeigen.

§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB

Flächen für die Abfallentsorgung

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Straßenquerschnitte

Die in der Planzeichnung (Teil A) dargestellten Straßenquerschnitte dienen lediglich einer

hinreichenden und verkehrstechnisch notwendigen Dimensionierung der Verkehrsfläche im

Bebauungsplan. Im Rahmen der Erschließungsplanung ist der Straßenquerschnitt und

Aufteilung der Verkehrsfläche zu konkretisieren (z.B. Fahrbahnbreite, Baumstandorte,

Eingangsbereiche zu Grundstücken, etc.).

Zweckbestimmung: Zufahrt zur rückwärtigen WohngrundstückenZu

Pflanzmaßnahme "Pflanzung von Siedlungshecken" (siehe textl. Festsetzungen)P4

Anpflanzen von Bäumen § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Wasserschutz „Warnow-Rostock“

Der Geltungsbereich der 1. Änderung und Ergänzung des B-Planes Nr. 15 „Wohnen

Andreassteig“  liegt innerhalb der Zonen II und III des Wasserschutzgebietes

„Warnow-Rostock“. Die sich hieraus ergebenden besonderen Schutzerfordernisse des

Wasserschutzgebietes sind beim Baugeschehen, bei der Lagerung von Stoffen und Materialien

sowie beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu berücksichtigen.

HINWEISE  -  Fortsetzung

Ökologische Baubegleitung - Schutz von Reptilien

Die Baufeldfreimachung und insbesondere die Beräumung der Schutt- und Abfallflächen im

Plangebiet sind unter fachkundlicher Anleitung im Rahmen einer Ökologischen

Baubegleitung (ÖBB) zum Schutz von Reptilien durchzuführen. Die ÖBB ist der unteren

Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock vor Beginn der Beräumungsarbeiten

anzuzeigen.Die in der Planzeichnung (Teil A) dargestellten Straßenquerschnitte dienen

lediglich einer hinreichenden und verkehrstechnisch notwendigen Dimensionierung der

Verkehrsfläche im Bebauungsplan. Im Rahmen der Erschließungsplanung ist der

Straßenquerschnitt und Aufteilung der Verkehrsfläche zu konkretisieren (z.B. Fahrbahnbreite,

Baumstandorte, Eingangsbereiche zu Grundstücken, etc.).


